
II-M5lt~ der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVIII. Oeseugebungsperiode 

ORIGINAL 
A N T RAG N' 0'62> ··o.· ................ /A 

Präs.: 11. NOV. 1993 

der Abgeordneten y" /,U: I fl fL 1 f.!JE ~ 
und Genossen 

............................... 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesstra8engesetz 
1971, BGBl.Nr. 286/1971, zulet:r:t geändert durch BGB1.Nr. 
420/1992, geändert wird (Bundesstraßengesetznovelle 1993) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das BundesstraBengesetz 1971, BGB1.Nr. 
280/197l, zuletzt geandert durch BGÜl.Nr. 420/l992, geandert wird 
(BundasstraSang ••• tznovellQ 1993) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Da. Bunö ••• traSanga .. tz 1971, BGB1.Nr. 286/1971. ~uletzt geänd9rt 

durch BGB1.Nr. 420/1992, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 lautet: 

" , 3 Bestandteile der Bundesstra8e 

Ale SalilitaneStaila dar BundallilstraSIiJ gelten neben den \lnmi ttelbs.r 

dem Verkehr dienenden Flächen, wie Fahrbahnen, Gehsteige, Rad­
und Gehwege, Parkfliehen, Ha1testellenbuchten, der Gren:r:abferti­
gung dienende Verkehrsflächen, auch bauliche Anlagen im Zuge 

einer BundesstraBe, wie Tunne16, DrUcken, Durchlasse, StUtz:- u.nd 

Futtermauern, Straßenböschungen. Straßengräben, ferner 1m Zuge 
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einer Bundesstraße gelegene Anlagen zum Schutz vor seeintracnt1-
ounOAn durch dan Verk8hr auf d&r BundeGGtraB@. insbesondar@ gegen 

tärmeinwirkung, weiters im Zuge einer Bundesst~8Be gelegene, der 
Erhaltung und der Beaufsichtigung der Bundesstraßen dienende 
beb8ute und unbebaute GrundstOcke sowie der Grenzabfertigung und 
der Bemautung dienende Grundflächen. 11 

2. Im § 4 wird folgender Abs. 6 angefUgt: 

" (6) Änderungen der durch eine Verordnung nach Ab •. 1 festaeleg­
ten Straßen.ehse bis zu 50 m können nach Zustimmung der berührten 
Länder und Gemeinden unter sinngemäSer Anwendung des § 18 Abs. 3 
des umweltvertrlg11chkeitsprUfung8gesetzes, BGB1.Nr. 697/1993, 
vQrordnat w.rden." 

3. Im § 6 lautet der letzte Satz: 

"Für die DurchfÜhru.ng der Förderung der genannten Forsooungfil- und 
Entwicklungsvorhaben gelten die Bestimmungen der §§ 11 Ab •• 2, 18 
Abs. 2, 20 ~nd 21 des Forschungsförderungagesetzes, BGB1.Nr. 
434/1982 in der geltenden Fassung, a1nngeme8," 

4. § 14 Abs. 2 lautet: 

"(2) Im Dund ••• tI"ABenplen1,lngsgeb1et dürfen Neu", Zu- und Umbauten 

nioht vorgenommen werden; ein EntSChädigungsanspruch kann hieraus 
nicht abgeleitet werden. Die Behörde hat jedoch Ausnahmen zuzu­
lassen, wenn diese den geplanten Stra8enbau nicht erheblioh er­
schweren od.er weaent110h verteuern oder zum SChutze des Lebens 
und der Gesundheit von Par.on.n notwendig sind. Dar Bund (Bun4ee­

stra8enverwa.l tung ) ist in dem Bewilligung8verf8h~~~ Part~.~_ im 
Sinne des § 8 des Allgemeinen Verwaltungsverfehrensgeeetzes - AVG 
1991. BaufUhru.ngen, die in rechtlich zulässiger Weise vor Srkla­
rung zum Bu.nde •• traßenplanungsgebiet begonnen wor~en sind, werden 

hievon nicht berÜhrt." 
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5. Im § 21 Aha. 1 wird der Verweis auf HAVG 1950" durch den Ver­

weis auf "AVG UHU If ersatzt. 

6. Im § 23 entfallen Abe. 2 und die Absatzbezeichnung "(1)". 

7. Im Verzeichnis 1, Bundesstraßen A (Bundesautobahnen), lautet 
die Beschreibung der Strecke der A 2 Süd Autobahn: 

"W1en/lnzerBdorf (A 23, B 17) .. Whmsr Neustadt: - WechAel - Hart­

berg - Knoten Graz/West (A 9) - Pack .. Klagenfurt - Knoten 
Villach (A 10, A 11) - Staatsgrenze bei Arnoldstein, einschließ­
licn Graz/ost - Graz/Liebenau tB 73)." 

8. Im Verzeichnis 1, BundesstraSen A (Bundesautobahnen), lautet 
die Beschreibung der Strecke der A 9 Pyhrn Autobahn: 

"Sattledt (A 1, A 8) ... Windischgarsten - Selzthal .. St. Michaeli 
Leoben - Knoten Graz/West (A 2) - St88tsgrenze bei Spielfeld. 11 

9. Im Verzeichnis 3, BundesstraSen B, wird eine neue BundesstraSe 
B 3d mit der Beze1chnung 11 Donau StraSe Abzweigung H1rschstetten 91 

aufgenommen. Die Beschreibung hat zu lauten: 

"Wien [H1rschstetten (A 23, B 302) - EBling] - Großanzaradorf 
(B 3)." 

10. Im Varzeichn.t.s 3, Bundesstraßen B, le1,ltet dio eCSchr8ibung 

der Strecke der B 108 Budapester Straße Abzweigung Schwechet: 

"Wien [P'reudenau (B 10)] - Schwechat (S 301)." 
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11. Im Verzeichnis ~, Bundesstraßen S, w1rd eine neue Bundesstra­

ßo B l2b mit der B62eichnung nSrunnar StreBe Abzwe;gung Altmanns­

dorf" aufgenommen. Die Beschreibung hat zu lauten: 

"Wien [Breitenfurter Straße (8 12) .. Altm.annSdorfer Stra8e 
(B 224)]." 

12. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, lautet die Beschreibung 

c2er Strecke der B 49 Bel:nstein Straße: 

"Deutsch Altenburg (8 9) - DonaubrUcke - GrOiseenbrunn ... Marchegg 
- Angern - DUrnkrut - Hohenau ~ Reinthai (8 47)." 

13. Im Verzeichnis 3; Bundesstraßen B, lautet die Beschreibung 

der Strecke der B 50 Burgen1and StraSe: 

"Wolfsthal (8 9) - Kittsee - Gattendor! (8 10) - Parnäorf (E 10) 

- E .... 8enstadt - Mattarsburg - Sieggraben - St. Martin - Ober­

pullendorf - Lockenhaus - Oberwart - Markt Allhau - Hartbarg 

(8 54), einschließlich Verbindung zur Staat8gren~e bei Kittsee." 

14. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, lautet die Beschreibung 
der Strecke der B 54 Wechsel Straße: 

"Wiener Neustadt (8 17) - Seebenstein ... Aspang - Mön1chkirchen -

Pinggau - Lafnitz ~ Hartberg - Kaindorf - Ludersdorf/Wilfersdorf 
(8 65)." 

15. Im Verzeichnis 3, BundesstraBen B, lautet die Beschreibung 
der Strecke c2er B 64 Rechberg Straße: 

"P'rohnlei tllim (5 35) - Passell - Weiz - Gleis(Jc;Lf (B 54)." 
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16. Im Verzeichnis 3, Bunaesstra8en B, lautet die Beschre1bung 
der Streoke der B 70 Packer Straße: 

"Graz/Gürtelturmplatz (8 67) - Lieboch - Köflach - Pack - Tw1m­
berg - Wolfsberg - Völkermarkt - Klagenfurt (8 83)." 

17. Im Verzeichnis 3. Bundesstraßen B, lautet die Beschreibung 
der Strecke der B 73 Kirchbacher Straße: 

"Graz/Liebenau {A ~ - Hausmannstätten .. Kirchbach - Neugralla (B 
67) • " 

18. Im Verzeichnia 3, Bund.SI.traBen B, lautet die Beechreibung 

der Strecke der B l11 Gailtal StraSe: 

IIArnolc1ste1n (A 2l - Hermegor - K6tschach .. Marie. Luggau - Stras­
sen (0 100).11 

19. Im Verzeichnis 3, BundesstraSen B, lautet die Beschreibung 
der Strecke aer B 143 Hausruck StraBe: 

"Ort (A B) .. Ried - Ampflwang - Vöcklabruck (B 1)." 

20. Im Verzei.ohnia 3, DunäelllItrAßen B, lautet die Beschreibung 

der Strecke der B 147 Braunauer Streße: 

"StraBwalchen (8 1) 
Braunau/lnn (B 148)." 

Mattighofen - uttendorf Umfahrung 

21. Im Verzeichnis 3, BundesstraSen Sr wird eine neue Bundesstra­
Se B 149 mit der Bea:eichnung "Subener Straße" aufgenommen. Die 
Deachreibung hAt zu leuten: 
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" St. P'lcrian/lnn (8 137) - Su.ben - St. MOI:lenkirchen (A 8)." 

22. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen S, lautet dia Beschreibung 

der Strecke der H 156 Lamprachtahauaenar Straße: 

"Salzburg/Hagenau (B l) - Obernclcrf • Lamprechtshausen - Um­
fahrung Braunau/lnn (8 148) 
(siehe Anmerkung 6)." 

23. Im Verzeichnis 3, BundesstraBen B, entfällt die 

B 222 Wianar Vororte Straße. 

24 • Im Vel'.oj,ohnie 3, B\U\cI ••• traSen B, lautet dia Se.chreibung 

der Streoke der B 229 GroS Jedlersdorfer StraSe: 

"Wien [GroS Jedlersäorf (B 227) - SiemensstraSe - Leopoldau -
Breitenlee (B 301)]." Die Anmerkung gentfallt.. 

2$. Im Varzaichnig ~, Bundesstra8en B, lautet lit.c der Anmerkung 
6: 

"die B 1~6 Lamprechtshausener Straße: Salzburg/Nord (A 1, B 150) 

- OberncSorf - Lampreohtshaueon - tJmfahrung Braunau/Inn (B 148)." 
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Artikel 1:1 

Dieses Bundesgesetz tritt am ••••.....•..• in Kraft. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag dem Bauten­
ausschuß zuzuweisen. 
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Erläuterungen 

Dia Novellierung des BundesstraBe.ngesetzes beschränkt sich auf 
jene materiellen Bestimmungen und Streckenbeschreibungen in den 
Bunde.satreßenverze1chnissen, d.eren Änderung für die aktv.ellen 

Vorhaben u.nd Planungan der 8undesstra8anvGrwaltung unbadingt 

erforderlich sind. Eine umfassende Änderung der Bundesstre.8enver­
zeichnisse soll biS zur Bntscheidung über eine Obernahme der 
BundesstraBen B durch die LInder zurückgestellt werden. 

Die Bundeskompetenz fUr Gesetzgebung und Vollziehung ergibt sich 
aus Artikel 10 Abs. 1 Z 9 B-VG als Angelegenheit der wegen ihrer 
Bedeutung für den Durchzugsverkehr als Bundesstraßen erklärten 
Straßenzüge. 

ZUSätzlicher Personal- und Verwaltungsaufwand ist im Bereich der 
BundBsstra8enverwaltung durch diesen Gesetzesentwurf nicht zu 
erwarten. 

Zu den einzelnen Bestimmungen ist zu bemerken: 

Artikel I 

1. Gemäß Artikel IV und VI I I ASFTN'AG-Gf.UIAtz kann der Bund auf 
BundesstraSenteilstrecken, die derzeit noch nicht bemautet wer­
den, ein Entgelt einheben. Indem Grundfl!chen, die der MButeinhe­
Dung <11enen sollen, zu Bestandteilen der Bundesstraßen erk18rt 
werden, besteht hiefUr euch ein Bnteignungoreoht des Bundas. 

Gleiches gilt dann auch für die der Grenzabfertigung dienenden 
Grundflächen. Bei der Anführung der Anlagen zum Schut~ vor Beein­
trächtigungen durch den Verkehr als Bestandteile der Bundesstraße 
wirCl durch Bntfall aer Wortfolge "der Nachbarn" verdeu.tlioht, (laß 
solche Anlagen nioht nur unmittQlbar die Na~hbarn vor 
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Beeinträchtigu.ngen schUtzen sollen, sondern glelchzel tig gegen 

BeeinträChtigungen des Landschaftsbildes durch den Straßenkörper 
wirken. 

2. Die Notwendigkeit der Abanderung einer verorOnung nach Abs. 1 

kAnn aiC'..h inAhAsondare im Zugs des Vergabevarfahrens ergeben, 

wenn eine technisch und wirtschaftlich bessere Variante gefunden 
wird. Aber auch neu hervorgekommene Wünsche der Bevölkerung soll­
ten, soweit dies machbar ist; erfüllt werden können. Damit nicht 
eine graSe zeitliohe Verzögerung des StraSenb.auvorhabene diesen 

kleinen Veränderungen am Trsssenverlauf entgegensteht, wAre die 
erforderliche neue Verordnung in einem vereinfachten Verfahren zu 
erlassen. Da im vorangegangenen Verfahren nach § 4 Abs. 1 bereits 
eine grUndliehe Aufbereitung der Sa.chfragen erfolgt 1st, können 
die Auswirkungen der geplanten Veränderung aus dAn Ergebnissen 

diesas Verfahrens beurteilt werden. Für das vereinfachte Ver­
fahren bietet sich die sinngemäß Anwendung des § 18 Abs. 3 des 

UVP-Gesetzes, BGB1.Nr. 697/1993, an. 

3. Die WieC1erverlautbarung des ForschungefOrderungsgesetzes 1st 
zu berUcksicht1gen. 

4. § 21 sieht eine Parteietellung des Bunöes (Bundesstraßenver­
waltung) im behördlichen Bewilligungsverfahren fUr Beuftlhl"ungen 

an bestehenden Bundesstreßen vor. Es soll ta abweichend von der 
bisherigen Rechtslage nun auch im sensiblen Bereioh der Bau­
fUhrungen 10 BunaesstraBenplanungsgebieten und Bundesstreßenbau­
gebieten dem Bund (SundsestraSenverwaltung) Partciatellung im 

behördlichen Bewilligungsverfahren eingeräumt werden. 

5. Die Wiederverleutberung uu~ Allgemeinen Verwaltungsvertahrens­
gesetzes ist zu berUcksichtigen. 

6. uer zweite Absatz aes § 23 BStG kann aufgehoben werden, da die 
Bestimmungen dea FOX"Eltgesetzee Uber die Bsnnlegung ven walc!ern 

auf Antrag der Bundesstraßenverwaltung ausreichend erscheinen. 
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7. - "6. Die. Nove.llierung dAr Ver2@iohnisse. beinhAl t:At im we­

sentlichen eine Anpassung festgelegter Straßenverläufe an die 
tatsächlichen bzw. die mit den Ländern und Gemeinden abgestimmten 
Planungsvorstellungen. Diese Änderungen sind für die aktuellen 
Planungen und Arbeiten dar BundeeatraBanvarwa1tung unbQd~n9t 

erforderlich. 

Im Zusammenhang mit der Fest1egung des Straßenverlaufes der Bun­
d ••• traSen in Groz sind die Knderungen in den Punkten 7.,9., 16. 

und 17. erforderlich. 

Im Zusammenhang mit der Änderung des Verlaufes der Bundesstraßen 
1m Bereich Gleis~ort sin~ ~ie Änderungen in den punkten 14. uno 
15. ef'florderl:i.oh. 

Für die Durchführung eines Anhörungsverfahrens ist die Änderung 
der Streckenbeechreibung fUr die B 111 Gai1 tal Straße im Punkt 
18. erforderlich. 

Punkt 13. über die Verbindung der B SO Burgenland Straße zur 
St8atsgrenze berüCksichtigt den gemeinsam mit dem Land Burgenland 
und der Slowakei festgelegten nauen StraBenverlauf der geplanten 
Umfahrung von Kittsea. 

In den Punkten 20., 21., 22. und 26. sind notwendige Brglnzungen 
zu ~8n mit der Bundesstraßengesetznovelle 1992 getroffenen Ände~ 
rungen der Verzeiohnisse vorgesehen. 

Punkt 12. sieht eine Einmündung der B 49 Bernstein Straße in die 
B 47 Lundenburger Straße auf dem Gebiete Reinthals vor, da auf 
der tschechischen Seite der Staatsgrenze bei Bernharc1sthal e1.n 
N8tur90hut~gebiet liegt. 

Punkt 19. berücksichtigt, daS die B 143 Hausruck StreBe in Über­
einstimmung mit dem Land Oberösterre1ch und den betroffenen Ge­
meinden nioht n~ch Timelkam verlegt werden 8011. 
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In den Punkten 9 •. 10 •• 11., 23., 24. und '-S. ~rfolgt eine Ände­

rung des Bundesstraßennetzes in Wien. Mit der B 3d Donau StraSe 
Abzweigung IUrsohstetten 1st im 22. W.1ener Gemeindebezirk eine 
neue hochrang1ge Straßenverb1näung 1n west- östlicher Richtung 
vorgasahan, diA E!lOwoh 1 d8r Entlastung de:t" Ort.kerne vom Durch­

zugsverkehr wie auch der Erschließung des größten Stadterweite­
rungagebletes von Wien dienen soll. Mit der Änderung des Verlau­
fes der B 302 W1ener Nordrand straBe soll eine groBräumige Ablei­
tung de. aue dem Norden naoh Wien kommenden Ve~kehr. von der a 7 

Brünner Straße auf die A 23 Autobahn SUdosttangente Wien geschaf­
fen werden. Die die B lOa Budapeater Straße Ab~weigung Schwechat 
betreftende Änderung wird durch die Planungen fUr die B 301 Wie­
ner SUdrend Straße notwendig. :rUr die Aufnahme der neuen Bun­

desstraße B 3d Donau StraSs Abzweigung Hirschstatten und für die 

Belassung der B 229 Groß Jedlersdorfer StraBe in den Verzeichnis­
sen auch nach VerkehrsUbergabe der B 302 Wiener Nordr8n~ Straße 
1st die Streichung des umstrittenen Bundesetra8enzuges B 222 
Wianer Vororte Straße zwisohen dem Wientel und Dreitenfurter 

StraBe vorgesehen. Für die verbleibende Strecke zwischen Breiten­
turter Straße und. Al tmannsdorfer StraSe ist d.eher die Aufnahme 
der neuen Bundesstraße B 12b Brunner StraSe Abzweigung Altmanns­
dorf vorgesehen. 
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